
Öffentliche Bekanntmachung einer Einziehungsabsicht 

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.12.2025 folgendes beschlossen: 

Die Stadt Pinneberg beabsichtigt, die im nachfolgenden Lageplan rot schraffierte öffentliche 

Verkehrsfläche (Teilfläche der Müßentwiete zwischen Prisdorfer Straße und Ottilie-Franck-Straße, 

Flurstücke 978, 979 und 982 der Flur 15, Gemarkung Pinneberg) einzuziehen. 

 
Die Einziehung soll nach § 8 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein 

(StrWG) in der Fassung vom 25. November 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 11.12.2025, GVOBl. 2025 Nr. 168) erfolgen. 

Die Einziehungsabsicht hinsichtlich der einzuziehenden Fläche einschließlich des Lageplanes wird 

hiermit öffentlich bekanntgemacht. Sie ist in der Zeit vom 19.01.2026 bis zum 16.02.2026 auf der 

Homepage der Stadt Pinneberg abrufbar. 

Betroffene, deren Belange durch diese Einziehung berührt werden, haben Gelegenheit, 

Einwendungen bis zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll bei 

der Stadt Pinneberg, Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg zu erheben. 

Pinneberg, 15.01.2026 
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